
Liebe Eltern,
 
die Festlegung von KiTA-Gebühren ist in der Region 
Hannover Angelegenheit der 21 Kommunen. 
Dadurch ergibt sich eine unübersichtliche Gebühren-
landschaft. Hiermit möchten wir Ihnen eine Hilfe-
stellung geben, was Sie bei der Betreuung Ihrer 
Kinder beachten müssen und welche Preise in Ihrer 
Kommune derzeit erhoben werden.
 
Seit Januar 2007 ist es in der Region auch möglich 
Kindertagesstättenplätze außerhalb des Wohn-
ortes in Anspruch zu nehmen. Allerdings sind 
hierfür bestimmte Voraussetzungen nötig. Be-
fi nden Sie sich in Ausbildung, nehmen Sie an 
einer Fördermaßnahme teil oder pfl egen Sie 
Angehörige, dann erfüllen Sie beispielsweise 
eine davon. Dies gilt ebenso, wenn Sie sich 
für ein Betreuungsangebot mit besonderer 
pädagogischer, religiöser oder weltan-
schaulicher Ausrichtung entscheiden. Soll-
ten Sie innerhalb der Region umziehen, 
kann Ihr Kind in der alten KiTA bleiben 
oder das Geschwisterkind in die gleiche 
KiTA kommen.
 
Dieser Falter ist ein erster Versuch Ihnen ein 
Serviceangebot zu bieten. Sollten Sie Anre-
gungen für zukünftige Neuaufl agen haben, 
lassen Sie es uns wissen.
 
Ihre
Fraktion Bündnis 90/Die GRÜNEN
in der Region Hannover
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Durchblick im 
Gebühren-Dschungel

Kosten für Krippen, Kindergärten und Horte 
in der Region Hannover

Regionsfraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN

Hildesheimer Straße 20
30169 Hannover

www.gruene-hannover.de

Telefonnummer

Städte mit eigenem Jugendamt

Stadt Burgdorf 05136 898-332

Landeshauptstadt 
Hannover 

0511 168-44745

Stadt Laatzen 0511 8205-250

Stadt Langenhagen 0511 7307-9825

Stadt Lehrte 05132 505-287

Stadt Springe 05041 6499839

Jugendamt der Region Hannover

Stadt Barsinghausen 05105 774-316

Stadt Burgwedel 05139 8973-516

Stadt Garbsen 05131 707-332

Stadt Gehrden 05108 6404-49

Stadt Hemmingen 05101 584-112

Gemeinde Isernhagen 0511 724-5035

Stadt Neustadt a.R. 05032 84-323

Stadt Pattensen 05101 1090-30

Stadt Ronnenberg 0511 4600-221

Stadt Seelze 05137 828-209

Stadt Sehnde 05138 707-227

Gemeinde Uetze 05173 970-166

Gemeinde Wedemark 05130 581-293

Gemeinde Wennigsen 05103 7007-22

Stadt Wunstorf 05031 101-356
  

Telefonnummern der Familien- und 
Kinderservicebüros  
in der Region Hannover

Information

Die Jugendämter haben Listen mit allen geförderten Betreu-
ungsplätzen in Ihrer Stadt oder Gemeinde (oft auch im Inter-
net). Viele Kommunen vermitteln Tagesmütter. Die Ämter sind 
verpfl ichtet, Sie zu beraten und über die Kosten zu informieren.

Bedarf anmelden
Melden Sie Ihren Bedarf so früh wie möglich beim zuständigen 
Jugendamt (siehe Tabelle) an und lassen Sie sich auf die Warte-
listen von Kitas und Krippen setzen – am besten gleich bei meh-
reren Einrichtungen. Das gilt vor allem, wenn Sie einen Platz für 
ein Kind unter drei Jahren suchen. Nehmen Sie in diesem
Fall schon vor der Geburt Kontakt zu Krippen oder Tagesmüt-
tern auf.

Betreuungsumfang 
Wenn Sie für ein Kind unter drei Jahren einen Platz suchen, 
müssen Sie einen Bedarf nachweisen. Gleiches gilt, wenn Ihr 
Kind älter als drei Jahre ist und länger als die Mindestbetreu-
ungszeit betreut werden soll (Mindestanspruch in Niedersach-
sen: 4 Stunden täglich), oder wenn es in den Hort gehen soll. 
Was als Bedarf gilt und welche Nachweise Sie bringen müssen, 
ist nicht einheitlich geregelt. Fragen Sie bei Ihrem Jugendamt 
(siehe Tabelle) nach. 

Tagesmutter 
Es gibt Tagesmütter, die vom Jugendamt gefördert werden. Fra-
gen Sie bei Ihrem Jugendamt (siehe Tabelle) nach, unter welchen 
Voraussetzungen Sie eine Tagespfl ege vermittelt bekommen. 
Das Amt hat eine Adressenliste. Informationen, worauf Sie bei 
der Auswahl einer Tagesmutter achten sollten, fi nden Sie zum 
Beispiel unter www.handbuch-kindertagespfl ege.de. Hier gibt es 
auch eine Checkliste für das Gespräch mit dem Jugendamt. Falls 
Sie sich privat eine Tagesmutter nehmen wollen, gibt es Informa-
tionen unter www.tagesmuetter-bundesverband.de (Mitglieder 
im BV anklicken). Der Verband hilft bei der Vermittlung.

Finanzielle Vergünstigungen

Hartz IV
Falls Sie eine Maßnahme/Tätigkeit durch das JobCenter vermittelt 
bekommen, können die Kosten für die Tagespfl egeperson anhand 
eines „Dringlichkeitsnachweises“ vom JobCenter übernommen 
werden. Den Dringlichkeitsnachweis erhalten Sie bei Ihrem 
zuständigen Sachbearbeiter im JobCenter. Damit wenden Sie sich 
an das Servicebüro Ihrer Wohnortgemeinde (siehe Tabelle).

Steuer
Eltern können Betreuungskosten für Kita, Hort, Kinderfrau und 
Au-pair als außergewöhnliche Belastung absetzen, wenn die 
Kinder noch nicht 14 Jahre alt sind. Das gilt aber nur für Kosten, 
die über 1 548 Euro pro Kind liegen, bei Alleinerziehenden 774 
Euro. Maximal können 1 500 Euro (Alleinerziehende
750 Euro) geltend gemacht werden. Dieser Vorteil greift für 
berufstätige Alleinerziehende sowie für Eltern, die beide arbeiten 
oder in Ausbildung sind. Oft lohnt es zusätzlich, für die Betreu-
ung Verwandte per Minijob einzustellen.

Freiwilliger Arbeitgeberbeitrag 
Arbeitgeber können freiwillig auch die Kosten für den Kinder-
garten mittragen. Für den Arbeitnehmer bleiben diese Zuschüsse 
lohnsteuer- und sozialversicherungsfrei. Welcher Elternteil die 
Kindergartenkosten getragen hat, spielt seit 2005 keine Rolle 
mehr. Unerheblich ist auch, ob die Kinder in einen
betrieblichen, kommunalen oder anderen Kindergarten gehen. 
Auch Honorare für Tagesstätten, Krippen, Tages- und Wochen-
mütter bleiben steuer- und sozialabgabenfrei.

Rechtliche Möglichkeiten

Kinder unter drei Jahren 
Wenn Sie keinen öffentlich geförderten Platz für Ihr Kind 
fi nden und das zuständige Jugendamt (siehe Tabelle) nicht 
helfen will, bleiben Sie hartnäckig. Verweisen Sie auf Paragraf 
24 Absatz 3, Sozialgesetzbuch 8. Darin steht: Wenn Sie einen 
Bedarf haben, ist das Amt verpfl ichtet, Ihnen einen Platz zur 
Verfügung zu stellen. Manchmal hilft das. Einen einklagbaren 
Anspruch haben Sie allerdings nicht.

Kinder ab drei Jahren 
Ältere Kinder haben bis zum 
Schuleintritt einen Rechtsan-
spruch auf einen Kitaplatz. 
Bekommen Sie keinen, reicht 
es oft schon, das Jugendamt auf den Anspruch 
hinzuweisen. Legen Sie Widerspruch ein. Hilft das 
nicht, können Sie den Platz für Ihr Kind vor dem 
Verwaltungsgericht einklagen. Das Verfahren ist 
für Sie kostenlos. Sie müssen nur Ihren Anwalt 
bezahlen, falls Sie verlieren.

Betreuungsumfang 
Wenn Sie mit Ihrem Arbeitgeber eine feste Wo-
chenstundenzahl, aber fl exible Zeiten vereinbart 
haben, kann es beim Jugendamt Probleme mit 
dem Betreuungsumfang geben. Lassen Sie sich vom Arbeitge-
ber bestätigen, dass Sie Ihre Arbeit nur mit fl exibler Arbeitszeit 
tun können und in welcher Zeitspanne sie liegt: zum Beispiel 
25 Stunden pro Woche zwischen 9 und 17 Uhr.

Hartz IV
Im Vierten Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeits-
markt – Reform des Arbeitsmarktes (Hartz IV) ist geregelt, 
dass Arbeitssuchenden für ihr Kind vor einer möglichen Ar-
beitsaufnahme ein geeigneter Betreuungsplatz zur Verfügung 
stehen soll. 

Übrigens: Das letzte 
Kindergartenjahr

vor der Einschulung ist
beitragsfrei!

Ämter sind 
auskunftspfl ichtig!

Hier erhalten Sie 
auch Infos zum Angebot 

an Tagesmüttern!



Elternbeiträge für Krippen in der Region Hannover               
           

Altersgruppe

Anzahl Std.

                 Krippengruppen - 18 Monate bis 3 Jahre (alle Angaben in Euro/Monat) Ein-
kom-
mens-
staffel

Kosten 
für 
2. Kind

Kosten 
für 
3. Kind

Früh-
dienst

1

Halbtags vorm. Halbtags nachm. 2/3 Betreuung Ganztags Essens-
geld

4 5 3 4 5 6 7 8 9 10
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Barsinghausen 17,60 158,00 x x x 175,00 205,00 x 245,00 x x 34,00 nein 50 % 0 %

Burgwedel 11,00 x x x x x 154,00 170,00 x x x 22,50 nein 50 % 0 %

Garbsen k. A. 143,00 155,00 x 143,00 155,00 183,00 216,00 248,00 280,00 311,00 individuell nein 50 % 0 %

Gehrden k. A. x 145,00 x x x x x 197,00 x x 244,00 x x individuell ja 50 % 0 %

Hemmingen k. A. 116,00 145,00 x 116,00 145,00 174,00 x x 232,00 x x 46,00 ja 50 % 0 %

Isernhagen k. A. 156,00 182,50 x 156,00 182,50 209,00 236,50 263,00 290,00 316,50 29,00 nein 50 % 0 %

Neustadt k. A. 136,00 170,00 x 136,00 170,00 204,00 238,00 272,00 306,00 x individuell nein 50 % 25 %

Pattensen k. A. 190,00 225,00 x 190,00 225,00 260,00 x 330,00 x x individuell ja 50 % 0 %

Ronnenberg 36,00 136,50 158,50 x 136,50 x 179,50 x 235,50 x x 43,00 ja 50 % 0 %

Seelze k. A. x x x x x x 244,00 x x 275,00 x individuell ja 50 % 0 %

Sehnde 23,00 107,00 x x 82,00 x 160,00 x x 215,00 x 40,00 ja 50 % 0 %

Uetze 14,00 x 160,00 x x x x x x x 257,00 x x 49,00 nein 50 % 0 %

Wedemark k. A. x x x x x x x 143,16 x x 46,02 ja 50 % 25 %

Wennigsen k. A. x x x x x x x x x x nein ja 50 % 50 %

Wunstorf 18,00 100,00 123,00 x 89,00 x 136,00 144,00 153,00 159,00 x individuell nein 50 % 0 %
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Burgdorf k. A. x 243,00 x x x x 259,00 x 281,00 x 303,00 52,50 ja 50 % 0 %

Hannover k. A. 128,00 156,00 x 83,00 x 173,00 x 256,00 x x 30,00 ja 50 % 0 %

Laatzen 17,00 x x x x x x x x 253,50 x x 44,80 ja 50 % 0 %

Langenhagen 10,00 x x x x x x x 165,00 x x 40,00 nein 70 % 40 %

Lehrte k. A. Die Preise sind zurzeit noch individuell, an einer gemeinsamen Preisstruktur wird gearbeitet. individuell nein 50 % 0 %

Springe k. A. 95,70 111,60 x 88,00 x 127,60 x x x 159,50 x 30,00 nein 50 % 0 %

                
                     

Elternbeiträge für Kindergärten in der Region Hannover              
     

Altersgruppe

Anzahl Std.

                 Kindergärten – 3 bis 6 Jahre (alle Angaben in Euro/Monat) Ein-
kom-
mens-
staffel

Kosten 
für 
2. Kind

Kosten 
für 
3. Kind

Früh-
dienst

1

Halbtags vorm. Halbtags nachm. 2/3 Betreuung Ganztags 3. Jahr 
bei-
tragsfrei

Essens-
geld

4 5 3 4 5 6 7 8 9 10
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Barsinghausen 13,20 116,00 x 78,00 104,00 120,00 x 147,00 x 158,00 x

ja

34,00 nein 50 % 0 %

Burgwedel 11,00 70,00 81,00 x 52,00 x 92,00 103,00 x 125,00 x 39,00 nein 50 % 0 %

Garbsen k. A. 102,00 111,00 x 102,00 111,00 131,00 154,00 177,00 200,00 x individuell nein 50 % 0 %

Gehrden k. A. x 131,00 x x x x x 179,00 x x 231,00 x x individuell ja 50 % 0 %

Hemmingen k.A. 116,00 145,00 x 116,00 145,00 104,00 x x 232,00 x x 46,00 ja 50 % 0 %

Isernhagen k. A. 104,00 122,00 x 104,00 122,00 139,00 157,50 175,50 193,50 211,00 46,00 nein 50 % 0 %

Neustadt k. A. 90,00 105,00 x 90,00 105,00 120,00 135,00 150,00 165,00 x individuell nein 50 % 25 %

Pattensen k. A. 147,00 173,00 x 147,00 x 199,00 x x 210,00 x x individuell ja 50 % 0 %

Ronnenberg 36,00 136,50 158,50 x 136,50 x 179,50 x 235,50 x x 43,00 ja 50 % 0 %

Seelze k. A. 171,00 196,00 x 162,00 x x 222,00 x x 250,00 x individuell ja 50 % 0 %

Sehnde 23,00 107,00 x x 82,00 x 160,00 x x 215,00 x 40,00 ja 50 % 0 %

Uetze 14,00 102,00 114,00 x x x 129,00 x x 171,00 x x 49,00 nein 50 % 0 %

Wedemark k. A. 102,26 x x 66,47 x 117,60 x 127,82 x x 46,02 ja 50 % 25 %

Wennigsen 40,00 x 179,00 x x x x 239,00 x 318,00 x x nein ja 50 % 50 %

Wunstorf 18,00 100,00 123,00 x 89,00 x 136,00 144,00 153,00 159,00 x individuell nein 50 % 0 %
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Burgdorf k. A. 136,00 149,00 x 136,00 149,00 x 161,00 x 173,00 x 185,00

ja

52,50 ja 50 % 0 %

Hannover k. A. 122,00 149,00 x 79,00 x 165,00 x 244,00 x x 30,00 ja 50 % 0 %

Laatzen 17,00 148,50 161,30 x x x 179,10 x x 215,60 x x 44,80 ja 50 % 0 %

Langenhagen 10,00 76,00 95,00 x 66,00 x 122,00 x 151,00 x x 40,00 nein 70 % 40 %

Lehrte 8,00 107,00 x x 90,00 x 134,00 x 161,00 x x individuell nein 50 % 0 %

Springe k. A. 95,70 111,60 x 88,00 x 127,60 x x x 159,50 x 30,00 nein 50 % 0 %

  

Elternbeiträge für Horte in der Region Hannover            
              

Altersgruppe

Anzahl Std.

                 Hort - 6 bis 10 Jahre (alle Angaben in Euro/Monat) Ein-
kom-
mens-
staffel

Kosten 
für 
2. Kind

Kosten 
für 
3. Kind

Früh-
dienst

1

Nachmittags (ohne Ferien) Nachmittag (Schulzeit inkl. Ferienbetreuung) Essensgeld

2 3 4 5 2 3 4 5
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Barsinghausen 13,20 78,00 x 117,00 x Hauptferienmonat beitragsfrei 34,00 nein 50 % 0 %

Burgwedel 11,00 x x 74,00 x x x x x 43,00 nein 50 % 0 %

Garbsen k. A. x x 102,00 111,00 x x x x individuell nein 50 % 0 %

Gehrden k. A. x x x x x 138,00 163,00 x 48,00 ja 50 % 0 %

Hemmingen 56,00 x x 116,00 x nur Ferien wöchentlich: 56,00 46,00 ja 50 % 0 %

Isernhagen k. A. 78,00 99,00 120,00 138,00 108,00 131,00 154,00 177,00 50,00 nein 50 % 0 %

Neustadt k. A. x x 108,00 135,00 Ferienbetreuung wird gesondert berechnet individuell nein 50 % 25 %

Pattensen 20,00 x x 173,00 193,00 x x x x individuell ja 50 % 25 %

Ronnenberg 36,00 x x x x 82,50 x 158,50 x 43,00 ja 50 % 0 %

Seelze k. A. x x x x x x 163,00 x x individuell ja 50 % 0 %

Sehnde 23,00 x x x x x x x 160,00 x 40,00 ja 50 % 0 %

Uetze 14,00 x x 50,00 x x x x 116,00 x x 49,00 nein 50 % 0 %

Wedemark k. A. 66,47 x 127,82 x x x x x 46,02 ja 50 % 25 %

Wennigsen k. A. x x x x x x x 206,00 x 35,00 ja 50 % 50 %

Wunstorf 18,00 x x 89,00 107,00 x x x x individuell nein 50 % 0 %
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Burgdorf k. A. x x 136,00 x x x x x 52,50 ja 50 % 0 %

Hannover k. A. x 149,00 165,00 244,00 x x x x 30,00 ja 50 % 0 %

Laatzen 17,00 132,30 x x x 138,20 x x x 44,80 ja 50 % 0 %

Langenhagen 10,00 x x 124,00 x x x x x 40,00 nein 70 % 40 %

Lehrte 8,00 x x x x x 107,00 x x individuell nein 50 % 0 %

Springe k. A. x x 88,00 x x x x x 30,00 nein 50 % 0 %
                

                 

Bei vorh. Einkom-
mensstaffeln sind stets die 
Höchstpreise angegeben!

Frühdienste sind 
meist von 7 bis 8 Uhr 

vor Schulbeginn!

Alle Angaben in den 
Tabellen basieren auf 
eigenen Recherchen 
der Fraktion 
Bündnis 90/DIE GRÜNEN 
in der Region Hannover und 
spiegeln den Ist-Stand zum 
15. März 2008 wider. 

Sollten einzelne Angaben 
nicht stimmen oder nicht 
mehr aktuell sein, bitten wir 
dies zu entschuldigen. 


